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§ 49 Bgld. KAG 2000 Allgemeine
Gebührenklasse und Sonderklasse

 Bgld. KAG 2000 - Burgenländisches Krankenanstaltengesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.12.2020

(1) In jeder öffentlichen Krankenanstalt muss eine allgemeine Gebührenklasse bestehen.

(2) Die Rechtsträger ö entlicher Krankenanstalten können nach Maßgabe des § 42 Abs. 1 Z 7 neben einer allgemeinen

Gebührenklasse eine Sonderklasse einrichten, wenn die Aufgliederung und Ausstattung der Räume der Krankenanstalt

die Einrichtung der Sonderklasse zulässt. Die Einrichtung der Sonderklasse bedarf der Bewilligung der

Landesregierung.

(3) Die Sonderklasse unterscheidet sich von der allgemeinen Gebührenklasse durch eine bessere Ausstattung und

Lage der Krankenzimmer, eine geringere Bettenanzahl in den Krankenzimmern, Art der Verp egung und sonstige

Zusatzleistungen. In der ärztlichen Behandlung und in der P ege darf kein Unterschied gemacht werden. Die Patienten

der Sonderklasse sind von den Patienten der allgemeinen Gebührenklasse nach Möglichkeit getrennt unterzubringen.

(4) In der Sonderklasse sind anstaltsbedürftige Personen auf eigenes Verlangen aufzunehmen. Diese Aufnahme kann

von der Beibringung einer schriftlichen Verp ichtungserklärung über die Tragung der LKF-Gebühren oder

P egegebühren und weiterer Entgelte sowie vom Erlag einer entsprechenden Vorauszahlung oder von der

Beibringung einer verbindlichen Kostenübernahmeerklärung seitens eines direkt mit der ö entlichen Krankenanstalt

verrechnenden Kostenträgers (Privatversicherung, Zuschusskasse u. a.) abhängig gemacht werden. Über die sich aus

der Aufnahme in die Sonderklasse ergebenden Verp ichtungen ist die Person, die die Aufnahme in die Sonderklasse

verlangt, in geeigneter Weise aufzuklären.
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